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Beschluss 
 

auf Empfehlung des Haushalts- und Vergabeausschusses 
 
 
Zuwendungsantrag des Bahrenfelder Sportverein von 1919 e.V. für einen 
Sportstättenbau - BSV 19 Dojo - Standort Sportanlage Baurstraße 20 
 
Die vollständigen Antragsunterlagen lagen Ausschuss für Grün, Naturschutz und Sport hat 
sich in seinen Sitzungen am 05.04., 03.05. und 07.06.2016 mit der Drucksache 20-2177 und 
dem Haushalts- und Vergabeausschuss in seiner Sitzung vom 21.06.2016 mit der 
Drucksache 20-2177.1 vor. 
 
Der BSV 19 plant den Neubau auf dem Gelände der neugestalteten Sportanlage Baurstraße. 
Mit dem zusätzlichen Trainingsraum wird als BSV 19 Dojo-Zentrum für Kampfkunst, 
Gewaltprävention und Freizeitsport  ein neuer Standort entstehen, der mit seinen 
Kapazitäten umliegende Turnhallen entlastet und ein viel breiteres und flexibles Angebot im 
Breitensport schafft.  
Das BSV 19 Dojo steht grundsätzlich weiteren Vereinen und Sportgruppen zur Verfügung. 
Mit der Herrichtung der Trainingsstätte wird das Fußball- und Leichtathletikangebot der 
neuen Sportanlage optimal abgerundet. 
 
Es wird eine Zuwendung in Höhe von 320.000,00 € beantragt. Die Gesamtkosten des 
Vorhabens belaufen sich 372.272,32 €. Da das Bauvorhaben sehr knapp kalkuliert ist, hat 
der Antragsteller noch einen Puffer für unvorhergesehenes i.H. v. 20.000,00 € einkalkuliert. 
Damit steigt der Gesamtbetrag auf 392.272,32 €. Der Restbetrag soll aus Eigenmitteln 
finanziert werden. 
 
Die Maßnahme liegt eindeutig im Interesse der FHH. Es wurden ausreichend Erläuterungen 
zum Umfang, zur Qualität sowie zur Zielsetzung der geplanten Maßnahme eingereicht. Der 
Zuwendungszweck ist eindeutig nach Zielsetzung und Leistung beschrieben.  
 
Die Durchführung der Maßnahme wäre ohne die Zuwendung gefährdet. Die Zuwendung ist 
aus fachlicher Sicht des Bezirksamtes als notwendig und angemessen einzuschätzen. 
Die Zuwendung wäre investiv abzuwickeln (Abschreibungsdauer: 25 Jahre). Die damit 
einhergehenden konsumtiven Abschreibungsmittel belaufen sich somit auf 12.800 €, zudem 
würden konsumtive Mittel i.H.v. 3.200 € für die baufachliche Zuwendungsprüfung benötigt. 
 
Die Bezirksversammlung beschließt:  
 

1. Der Zuwendungsantrag des Bahrenfelder Sportvereins von 1919 e.V. für einen 
Sportstättenbau (BSV 19 Dojo) wird abgelehnt. 

 
2. Die Bezirksamtsleitung wird gebeten, diese Maßnahme für den Fall 

anzumelden, dass zusätzliche Mittel für den Sportstättenausbau zur Verfügung 
gestellt werden, die über die regulären Mittel des Bezirklichen Sportstättenbaus 
hinausgehen. 


